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Haftung der Bank für Beratungsfehler ihres Vertriebspartners 

(selbständiger Wertpapierdienstleister) 

 

 

Wer einem anderen zu einer Leistung verpflichtet ist, haftet nach § 1313a ABGB für 

das Verschulden jener Personen, deren er sich zur Erfüllung bedient. 

Erfüllungsgehilfe im Sinn dieser Bestimmung ist daher, wer – gegebenenfalls auch 

als selbständiger Unternehmer – mit dem Willen des Schuldners bei der Erfüllung 

der diesem obliegenden Verbindlichkeiten als seine Hilfsperson tätig wird. Die 

Haftung für den Erfüllungsgehilfen soll eine Schlechterstellung des Gläubigers 

verhindern, wenn der Schuldner zur Erfüllung seiner eigenen Verpflichtungen einen 

anderen heranzieht. Wer bei der Verfolgung seiner Interessen gegenüber dem 

Gläubiger den Vorteil der Arbeitsteilung in Anspruch nimmt, muss demgemäß auch 

das Risiko tragen, dass der Gehilfe schuldhaft in rechtlich geschützte Interessen 

des Gläubigers eingreift. 

 

Wird daher ein Vermögensberater von einem anderen Wertpapierdienstleister 

ständig mit der Vermittlung von bestimmten Anlageprodukten betraut, so entsteht 

dadurch ein wirtschaftliches Naheverhältnis, das es – ungeachtet einer eigenen 

vertraglichen Verpflichtung des Beraters gegenüber dem Kunden – rechtfertigt, ein 

Verschulden des Beraters nach § 1313a ABGB der Bank zuzurechnen. Denn diese 

ständige Betrauung begründet zusammen mit der regelmäßig produkt- und 

umsatzabhängigen Provision die Gefahr, dass der Vermittler nicht mehr 

ausschließlich oder doch überwiegend im Interesse des Kunden tätig wird, sondern 

auch andere Erwägungen – insbesondere die Maximierung des eigenen Gewinns –

in seine Tätigkeit einfließen lässt. Dies erfolgt im Interesse der Bank, die den 

Vertrieb ihrer Produkte vertraglich auslagert und so die Vorteile der Arbeitsteilung 

für sich in Anspruch nimmt. Anders gewendet: Zwar kann eine Bank im Allgemeinen 

darauf vertrauen, dass ein vom Kunden beigezogener Berater den Kunden 

ausreichend berät, sodass sie insofern keine eigenen Pflichten treffen und ihr 

(daher) auch ein allfälliges Verschulden des Beraters nicht zuzurechnen ist. Das gilt 

aber nur dann, wenn sie – insbesondere bei einer Entlohnung des Beraters 

unabhängig von den vermittelten Produkten – auf eine objektive Beratung vertrauen 
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darf. Letzteres trifft nicht zu, wenn der Berater mit der Bank in einer ständigen 

Geschäftsbeziehung steht („Vertriebspartner“), sein wirtschaftlicher Erfolg somit 

(auch) vom Ausmaß der Vermittlung ihrer Produkte abhängt und daher sein 

Interesse an der Vermittlung der Verträge grundsätzlich mit jenem der Bank an 

deren Abschluss parallel läuft. Ist ein Berater derart in die Interessenverfolgung der 

Bank eingebunden, bleiben deren Beratungspflichten mangels legitimen Vertrauens 

auf eine objektive Beratung durch einen Dritten aufrecht. Damit haftet die Bank auch 

für Schäden aufgrund einer unrichtigen Beratung durch den selbständigen 

Wertpapierdienstleister bei der Vermittlung der Anlage. 

 

Nachsatz: 

Eine diese Haftung ausschließende Vertragsklausel in AGB wäre wegen der 

Abweichung vom dispositiven Recht, aber auch wegen der damit verbundenen 

Überwälzung des Insolvenzrisikos gröblich benachteiligend iSv § 879 Abs 3 ABGB 

und somit nichtig. 
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